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Vorwort 

Die Untersuchung erfolgt in Übereinstimmung mit dem Unfalluntersuchungsgesetz – UUG 
2005, BGBl. I Nr. 123/2005 idgF. 

Da sich der gegenständliche Vorfall vor Inkrafttreten des UUG 2005 ereignet hat, ist die 
Untersuchung gemäß der Übergangsbestimmung des § 28 Abs. 1 UUG 2005 nach den 
Vorschriften des Flugunfall-Untersuchungs-Gesetzes – FlUG, BGBl. I Nr. 105/1999, 
aufgehoben durch BGBl. I Nr. 123/2005, mit einem Bericht abzuschließen. 

Der Bericht hat sich in seinem Inhalt nach Art und Umfang des Unfalles oder der Störung zu 
richten. Die gegenständliche Untersuchung wird mit einem vereinfachten 
Untersuchungsbericht gemäß § 11 Abs. 4 FlUG abgeschlossen. Der vereinfachte 
Untersuchungsbericht hat lediglich Angaben über die an dem Vorfall beteiligten 
Luftfahrzeuge und den Hergang des Vorfalles zu enthalten. 

Zweck der Untersuchung von Unfällen und schweren Störungen ist ausschließlich die 
Feststellung der Ursache des Unfalles oder der schweren Störung zur Verhütung künftiger 
Unfälle oder schwerer Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des 
Verschuldens oder der Haftung. 

Der Bericht ist so formuliert, dass die Anonymität aller an dem Vorfall beteiligten 
natürlichen oder juristischen Personen gewahrt wird.  

Alle in diesem Bericht angegebenen Zeiten sind in UTC angegeben (Lokalzeit = UTC + 2 
Stunden). 
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Hinweis 

Der Umfang der Untersuchung hat sich nach dem Ausmaß und der Art des Unfalles oder der 
Störung sowie nach den voraussichtlichen Erkenntnissen für die Verbesserung der 
Sicherheit zu richten. Das Untersuchungsverfahren ist unter Berücksichtigung dieser Ziele 
einfach und zweckmäßig durchzuführen. 

Die Untersuchung ist ein Verfahren zum Zweck der Verhütung von Unfällen und Störungen, 
das die Sammlung und Auswertung von Informationen, die Erarbeitung von 
Schlußfolgerungen einschließlich der Feststellung der Ursachen und gegebenenfalls die 
Erstellung von Sicherheitsempfehlungen umfasst. Die Ermittlung der Ursachen dient nicht 
der Feststellung des Verschuldens oder der Haftung. 

Hinweis zu abgebildeten Personen: 

Auf Darstellungen von Gegenständen und Örtlichkeiten (Fotos) in diesem Bericht sind 
eventuell unbeteiligte, unfallerhebende oder organisatorisch tätige Personen und 
Einsatzkräfte zu sehen, die gegebenenfalls anonymisiert sind. Da die Farben der Kleidung 
dieser Personen (z.B. Leuchtfarben von Warnwesten) möglicherweise von der Aussage der 
Darstellungen ablenken können, wurden diese bei Bedarf digital retuschiert (z.B. 
ausgegraut). 
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Einleitung 

Der Bereitschaftsdienst der Flugunfalluntersuchungsstelle wurde am 05. September 2005 
über den Vorfall informiert. Gemäß § 1 Abs. 1 Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz - FlUG 
wurde eine Untersuchung des Vorfalles eingeleitet. 

Die Einleitung der Untersuchung erfolgte somit vor dem Inkrafttreten des 
Unfalluntersuchungsgesetzes UUG 2005 und vor der Errichtung der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB). Die SUB hat in weiterer Folge die 
gegenständliche Untersuchung übernommen. Aufgrund der Vielzahl der damals 
eingeleiteten Untersuchungen sowie wegen zwischenzeitlich fehlender personeller 
Ressourcen hat sich eine erhebliche Anzahl an nicht abgeschlossenen Untersuchungen von 
lange zurückliegenden Vorfällen ergeben. Die SUB ist nunmehr bestrebt, diesen Rückstand 
ehestmöglich abzuarbeiten. 

Die gegenständliche Untersuchung wird daher mit einem vereinfachten 
Untersuchungsbericht abgeschlossen, wie dies gemäß § 11 Abs. 4 Flugunfall-
Untersuchungs-Gesetzes – FlUG bei Unfällen und Störungen, deren 
Untersuchungsergebnisse nicht von wesentlicher Bedeutung für die Sicherheit der Luftfahrt 
sind, vorgesehen ist. Eine Anhörung (Stellungnahmeverfahren) hat in derartigen Fällen 
gemäß § 10 Abs. 3 FlUG zu unterbleiben. Der vereinfachte Untersuchungsbericht enthält 
lediglich Angaben über die an dem Unfall beteiligten Luftfahrzeuge und den Unfallhergang 
(§ 11 Abs. 5 FlUG).  

Angesichts des Umfangs des Unfallgeschehens umfasst dieser vereinfachte 
Untersuchungsbericht im Anhang eine Beschreibung des Lasthakensystems sowie die 
Ergebnisse externer Untersuchungen und Gutachten. 
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Sachverhalt 

1.1 Beteiligtes Luftfahrzeug 

Betreiber: Luftfahrtunternehmen 
Luftfahrzeughersteller: Aérospatiale (zum Unfallzeitpunkt Eurocopter) 
Type/Modell: SA 315 B Lama 
Luftfahrzeugart: einmotoriger Hubschrauber 
Luftfahrzeugkategorie: schwerer als Luft 
Antriebsart: Wellenleistungstriebwerk 
Staatszugehörigkeit: Österreich 
Unfallort (Punkt der  
Seilkollision): ca. 230 m bergaufwärts (Höhendifferenz am Boden 

ca. 55 m) der Talstation der „Schwarze-Schneid-Bahn I“ im 
Skigebiet Sölden 

Flugphase: Transportflug kurz nach der Außenlastaufnahme bei der 
Lastaufnahmestelle 

Startflugplatz: Parkplatz „Pitztaler-Jöchl“ (Außenlandeplatz und 
Lastaufnahmestelle) 

Zielflugplatz: Parkplatz „Pitztaler-Jöchl“ (Außenlandeplatz und 
Lastaufnahmestelle) 

1.2 Hergang 

Flugverlauf und Hergang wurden aufgrund der Aussagen von Beteiligten und Zeugen in 
Verbindung mit den Erhebungen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der 
Mitarbeiter der Flugunfalluntersuchungsstelle bzw. der Sicherheitsuntersuchungsstelle des 
Bundes wie folgt rekonstruiert: 

Das Luftfahrtunternehmen erhielt den Auftrag, am 05.09.2005 mit dem Hubschrauber 
SA 315 B Lama am Rettenbachferner Transportflüge durchzuführen. Dazu hatte der Pilot 
mehrere Kubikmeter Beton vom obersten Parkplatz „Pitztaler-Jöchl“ am Rettenbachferner 
in ca. 2 800 m Seehöhe als Außenlast zu einer Baustelle im Bereich der „Inneren-Schwarzen-
Schneid“ auf einer Seehöhe von ca. 3 200 m zu fliegen. Um die Mittagszeit traf der 
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Hubschrauber auf dem Parkplatz, welcher auch die spätere Lastaufnahmestelle war, ein. 
Am Vormittag wurde der Hubschrauber bei einer weiteren Baustelle eingesetzt. Der 
vorgesehene Check des Außenlasthakens, welcher sich auf der Unterseite des 
Hubschraubers befindet, wurde vor dem ersten Transportflug des Tages unter Mitwirkung 
eines Flughelfers durchgeführt. 

Nach einer Mittagspause am Parkplatz flog der Pilot einen Flughelfer zur Entladestelle. 
Anschließend wurde das Lastgehänge an der Lastaufnahmestelle durch einen weiteren, 
dort befindlichen Flughelfer, unter Beobachtung des Piloten via Außenspiegel, eingeklinkt. 
In weiterer Folge flog der Pilot zehn Rotationen mit Außenlast zur Baustelle. Die gemessene 
Masse der Außenlasten variierte zwischen den einzelnen Flügen zwischen ca. 680 kg und 
700 kg. Nach einem Tankstopp bei der Lastaufnahmestelle führte der Pilot einen weiteren 
Transportflug durch und startete gegen 11:10 Uhr erneut mit einem befüllten Betonkübel. 

Die Beladung zum Unfallflug erfolgte routinemäßig. Nach der Lastaufnahme steuerte der 
Pilot den Hubschrauber entlang der davor schon mehrmals benutzten Route in Richtung 
Baustelle. Nach einer Flugzeit von ca. 30 Sekunden, der Hubschrauber war mit einer 
Fluggeschwindigkeit von 50 bis 60 Knoten und laut Angabe des Piloten mit einer Steigrate 
von ca. 1 000 Fuß pro Minute unterwegs, löste sich das Gehänge vom Lasthaken und fiel 
samt Außenlast in Richtung Boden. 

Durch den Verlust der Ladung schnellte der Hubschrauber in die Höhe. Dem Piloten war 
daher sofort klar, dass der Hubschrauber die Außenlast verloren hatte. Der Pilot wendete 
den Hubschrauber und sah, dass die Seilbahn in starke Schwingung geraten war und 
Personen aus den Kabinen der Seilbahn fielen. Daraufhin meldete der Pilot über Funk, dass 
er die Last verloren hat und zum Parkplatz zurückkehrt. Die Landung am Parkplatz erfolgte 
ohne Probleme. Eine Übersicht über den Flugweg ist in Abbildung 1 dargestellt. 

Bei der Landung befand sich der Außenlasthaken in offener Position. Der Pilot gab nach der 
Landung an, dass er die Last nicht ausgeklinkt hat und aufgrund der Halteposition des 
zyklischen Sticks den Auslöseschalter auch nicht erreichen konnte. 

Der Betonkübel, der sich in einer unbestimmten Höhe gelöst hatte, stürzte samt 
Lastgehänge auf die „Schwarze-Schneid-Bahn I“ ab. Die Last prallte im Spannfeld zwischen 
Liftstütze Nr. 3 und Nr. 4 auf das Seil des talwärts führenden Förderstranges. Bei Liftstütze 
Nr. 3 geriet das Förderseil aus den Rollenbatterien und über die Seilfangeinrichtung hinaus, 
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was zu einer vollständigen Seilentgleisung des talwärts führenden Förderstranges führte. 
Die Seilbahn wurde durch die automatische Sicherheitsüberwachung sofort gestoppt. 

Der Aufprall auf das Förderseil erfolgte direkt unter einer talwärts fahrenden Kabine, die 
samt Klemmapparat vom Förderseil gerissen wurde und mit den Insassen aus ca. 10 m auf 
eine Geröllhalde abstürzte. Drei Insassen dieser Kabine wurden getötet, zwei Insassen 
wurden verletzt. 

Aufgrund der durch den Aufprall der Außenlast verursachten Schwingungen der 
Fahrgastkabinen, wurden aus einer Kabine, welche sich im selben Spannfeld unterhalb der 
Liftstütze Nr. 4 befand, sechs Kinder geschleudert. Diese stürzten aus einer Höhe von ca. 
40 m auf die Geröllhalde. Alle sechs abgestürzten Kinder verstarben an der Unfallstelle. 
Zwei weitere Personen, die sich in dieser Kabine befanden, wurden nicht 
herausgeschleudert und leicht verletzt. 

Aus einer weiteren Kabine, welche sich zwischen den Liftstützen Nr. 2 und Nr. 3 befand, 
wurde eine Person herausgeschleudert. Diese stürzte auf den darunterliegenden Parkplatz 
und wurde schwer verletzt. Die übrigen vier Insassen dieser Kabine wurden nicht 
herausgeschleudert, aber verletzt. 

Die Insassen der übrigen talwärts fahrenden Kabinen (insgesamt 18 Insassen in drei 
weiteren Kabinen) blieben unverletzt. In den bergwärts fahrenden Kabinen hielten sich zum 
Unfallzeitpunkt keine Personen auf. 

Zwei Übersichten aus unterschiedlichen Blickwinkel sowie die abgestürzte Seilbahnkabine 
und der Betonkübel nach dem Unfall sind in den Abbildungen 2 bis 6 dargestellt.  

Der 35-jährige Pilot besaß zum Unfallzeitpunkt einen gültigen Berufs-
Hubschrauberpilotenschein mit den eingetragenen Mustern/Typenberechtigungen 
SA 315 B Lama, Alouette II, Alouette III und AS 350 B. Die in den Pilotenschein 
eingetragenen Berechtigungen erlaubten dem Piloten, ausschließlich Hubschrauber unter 
Sichtflugbedingungen zu operieren. Seine Gesamtflugerfahrung betrug laut Flugbuch 
ca. 768 Stunden, wovon ca. 500 Stunden auf die Unfalltype entfielen. 

Der Hubschrauber wurde 1972 hergestellt. Die Gesamtbetriebsstunden des Hubschraubers 
betrugen laut Bordbuch 12 833:26 mit 9 146 Landungen. Der Hubschrauber wurde bei der 
Herstellung mit der elektrischen und mechanischen Auslösevorrichtung ausgerüstet. Im 
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Jahr 2004 erfolgte der Einbau des Lasthakensystems. Das vom Hubschrauberhersteller 
eingerüstete elektrische System wurde dabei übernommen und es wurde ein 
Verbindungskabel zwischen dem Hubschrauber und dem Lasthaken eingebaut. Mit 
04.11.2004 wurde der Einbau dieses Lasthakens in den gegenständlichen Hubschrauber in 
der JAR 145 - Freigabebescheinigung bestätigt. Die Lufttüchtigkeit des Hubschraubers war 
durch das Lufttüchtigkeitszeugnis vom 09.11.2000 und die dazugehörige 
Nachprüfbescheinigung vom 03.11.2004, welche bis 10.08.2006 gültig war, nachgewiesen. 

Am Unfalltag herrschten am Rettenbachferner gute Wetterbedingungen für Sichtflug bei 
annähender Windstille. Die Lufttemperatur betrug zum Unfallzeitpunkt in 2 900 m Seehöhe 
ca. + 7°C. 

Abbildung 1 Übersichtsdarstellung des Flugwegs 

 

Quelle: Luftfahrtunternehmen; Erstellung und Layout: Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes 
Erstellt mit Google Earth © 
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1.3 Personenschäden 

Tabelle 1 Personenschäden 

Verletzungen Besatzung Passagiere Andere 

Tödliche - - 9 

Schwere - - 5 

Leichte - - 2 

Keine 1 - 18 

Unbestimmter Grad - - 2 

1.4 Schäden am Luftfahrzeug 

Am Luftfahrzeug entstand kein Schaden. 



 

16 von 24 Vereinfachter Untersuchungsbericht 

Anhang 

Systembeschreibung des Lasthakens 

Die Systembeschreibung des Lasthakens wurde dem Gutachten des Sachverständigen des 
Landesgerichts Innsbruck entnommen: 

»Der Lasthaken ist in einem Lasthakenrahmen (Swing Frame, Abbildung 7) eingebaut. 
Als Verbindungsglied zwischen dem Rahmen und dem Lasthaken dient ein Lastsensor, 
der zur Anzeige und Aufzeichnung des Lastgewichtes dient. 

Dieser Sensor wird am Rahmen und am Lasthaken mittels Stahlbolzen befestigt. Dieser 
Lasthakenrahmen wird seinerseits durch 4 Stahlseile am Stahlrohrrumpf des 
Hubschraubers befestigt. Diese Stahlseile sind an beiden Enden mit Ösen versehen, die 
mittels Stahlbolzen jeweils am Hubschrauberrumpf bzw. am Lasthakenrahmen befestigt 
werden. 

Abbildung 7 Lasthakenbefestigung im „Swing Frame“ 

 

Quelle: Sachverständigengutachten 
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Abbildung 10 elektrische Auslösung über Schalterwippe 

 

Quelle: Sachverständigengutachten 

[…]« 

Externe Untersuchungen und Gutachten 

Allgemeines  
Im Zuge der Behandlung des Unfalls durch das Landesgericht Innsbruck und der 
Untersuchung der Flugunfalluntersuchungsstelle wurden mehrere externe 
Untersuchungen und Gutachten beauftragt. 

Da es sich beim gegenständlichen Vorfall um einen Lastabwurf handelte, ist das 
Lasthakensystem analysiert, getestet und teilweise demontiert worden. Bei der Demontage 
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der Schalterwippe des zyklischen Sticks, welche für die elektrische Auslösung des 
Lasthakens vorgesehen war, wurden Späne und Schmelztröpfchen vorgefunden. Daraufhin 
beauftragte die Flugunfalluntersuchungsstelle das Institut für elektrische Anlagen der 
Technischen Universität Wien mit einer Untersuchung des Schalters. Die vorgefundenen 
Späne wurden zur weiteren Analyse der AC2T research GmbH übergeben.  

Das Landesgericht Innsbruck beauftragte für die Untersuchung einen allgemein beeideten 
und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen. 

Nach Abschluss der angeführten Untersuchungen betraute die 
Flugunfalluntersuchungsstelle ein Zivilingenieurbüro mit der Durchführung von weiteren 
Untersuchungen. 

Die Ergebnisse der externen Untersuchungen und Gutachten sind im Folgenden 
zusammengefasst. 

Gutachten des Instituts für elektrische Anlagen der TU Wien 
»Zusammenfassung 

Der Unfallschalter ist durch eine Anzahl ungewöhnlicher Konstruktionseigenschaften 
gekennzeichnet: 

1. erzwungene leitende Berührung zwischen metallischem Betätiger und 
Brückenkontakt; 

2. geringer Abstand zwischen den beiden Festkontaktstücken des 
Brückenkontaktes; 

3. beabsichtigtes loses Spiel zwischen dem beweglichen Kontaktstück und dem 
Betätiger, wodurch nachweislich in an sich bekannter Weise drahtähnliche 
Silberspäne gebildet wurden; 

4. derartiger Anordnung des die Kontaktbrücke bildenden beweglichen 
Kontaktstücks, dass sich die an seiner Oberseite entstehenden Silberspäne unter 
dem Einfluss 



 

22 von 24 Vereinfachter Untersuchungsbericht 

Bericht der AC2T research GmbH 
»Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Es kann davon ausgegangen werden, dass Silberspäne, wie vorgefunden, durch den 
normalen Betrieb des Mikroschalters (im Steuerknüppel des Piloten) entstehen und zu 
einem ungewollten Auslösen des Lasthakens führen können. 

Für einen solchen Vorgang ist es erforderlich, dass der Span den Spulenkreis des Relais 
mit einem Strom von 200 mA für eine Dauer von 38 ms (18 ms Anzugsverzögerung des 
Relais und 20 ms Impulsdauer für den Lasthaken) führen kann. 

Vergleiche mit Kenndaten für Sicherungsdrähte für Feinsicherungen („flinke“ Auslöse-
Charakteristik, 100 mA Nennstrom), welche mit einem Durchmesser von 25 μm mit dem 
gefundenen Span ähnlich sind, zeigen, dass diese Materialien für die oben genannte 
Zeitdauer mit einer Stromstärke von mehr als 200 mA belastet werden können.« 

Gutachten des Sachverständigen des Landesgerichts Innsbruck 
»Beurteilung 

Der Hubschrauber AS 315B, Kennzeichen [Kennzeichen des Luftfahrzeugs] war zum 
Zeitpunkt des Unfalls ordnungsgemäß in Österreich zugelassen und in einem 
lufttüchtigen Zustand. 

Das Lasthakensystem inklusive der Installation am Hubschrauber entsprach den 
zugelassenen Einbauvorschriften. 

Der einzige Bauteil in diesem System der nicht dem zu erwartenden Zustand entsprach 
war der Auslöseschalter im Griff des Cyclic Stick. 

Der im Auslöseschalter gefundene Span mit einer verzunderten Oberfläche weist drauf 
hin, dass er einer hohen Temperatur ausgesetzt war. 

Diese Temperatur kann durch einen Strom entstehen, der bei der Überbrückung der 
Schalterkontakte fließt. 
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Die eigene Untersuchung und das Gutachten des Österreichischen Kompetenzzentrums 
für Tribologie lassen den Schluss zu, dass eine ungewollte und unbeeinflussbare Öffnung 
des Lasthakens stattgefunden hat. 

Der Zeitpunkt dieses Ereignisses lässt sich allerdings nicht nachweisen.« 

Bericht des Zivilingenieurbüros 
»Zusammenfassung 

Am 05.09.05 kam es mit dem Hubschrauber [Kennzeichen des Luftfahrzeugs] zu einem 
Verlust der Außenlast. Der herabfallende Betonkübel mit ca. 700 kg Masse kollidierte 
mit dem Seil der Umlaufbahn „Schwarze Schneid I“ und verursachte Personen- und 
Sachschäden. Grundsätzlich kamen als Unfallursache 

1. manuelle Auslösung der Last durch den Piloten, 

2. ungewollte Auslösung durch die elektrische Auslösekette und 

3. ungewollte mechanische Lasthakenauslösung 

in Frage. 

Zu 1. gab der Pilot an, den Stick mit dem elektrischen Auslöseschalter so tief gehalten zu 
haben, dass er keinen unmittelbaren Zugang zur Schalterwippe hatte. Zu 2. kommt eine 
Schaltertechnische Expertise zur Auffassung, dass alle Voraussetzungen zu einer 
unplanmäßigen Auslösung gegeben waren (Schalterkontamination, elektrisch leitende 
Späne). Zu 3. Waren trotz aller Bedenken von EUROCOPTER zur Kompatibilität 
unterschiedlicher, durch STC [Anmerkung: Supplemental Type Certificate, 
Typenzulassung für Änderungen oder Zusatzausrüstung des Luftfahrzeugs] 
genehmigter Komponenten kein schlüssiger Kausalzusammenhang etablierbar.« 

 


